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Öffentliches Fachgespräch 

zur Umsetzung des  
Gesetzes zur Fortentwicklung des Gesetzes zur  
Suche und Auswahl eines Standortes für ein  
Endlager für Wärme entwickelnde radioaktive 
Abfälle und anderer Gesetze 

 vom 5. Mai 2017 (BGBl. I, Nr. 26, S. 1074) 

Selbstbefassung 18(16)SB-215 

 
dazu Sachverständige: 
 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit 
 
Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssi-
cherheit (BfE) 
Wolfram König 
Stellungnahme Ausschussdrucksache 18(16)601-
A (Anlage 1) 

 
Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) 
Ursula Heinen-Esser 
Power-Point-Präsentation (Anlage 2) 
 
Nationales Begleitgremium (NBG) 
Prof. Dr. Klaus Töpfer 

 

Vorsitzende: Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren, ich eröffne die 125. Sit-
zung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit – ein öffentliches Fach-
gespräch. Ich bitte zu entschuldigen, dass wir ein 
bisschen später dran sind, aber wir haben heute die 
letzte Sitzung vor der Sommerpause und die – 
wahrscheinlich – letzte Sitzung dieser Legislatur-
periode. Somit muss irgendwie alles noch behan-
delt werden und dann knubbelt sich alles. In dem 
heutigen Fachgespräch geht es um die Umsetzung 
des Gesetzes zur Fortentwicklung des Gesetzes zur 
Suche und Auswahl eines Standortes für ein End-
lager für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle 
und anderer Gesetze. 

Wir hatten uns vorgenommen, dass wir dieses 
Thema auf jeden Fall noch in dieser Legislaturpe-
riode behandeln wollen, denn es ist ein Thema, 
was auch die nachfolgenden Legislaturperioden 
und die Menschen über Jahrhunderte beschäftigen 

wird. Wir haben es auf den Weg gebracht. Deshalb 
war es uns wichtig, dass wir jetzt am Ende der Le-
gislaturperiode noch einmal schauen: Wie ist die 
Aufteilung bzw. Struktur der nachgeordneten Be-
hörden, die sich ja auch geändert hat? Was ist mit 
dem neuen Gremium ‚Nationales Begleitgremium‘? 

Ich begrüße also ganz herzlich für das Bundesamt 
für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) 
den Präsidenten Wolfram König, für die Bundesge-
sellschaft für Endlagerung mbH (BGE) die Ge-
schäftsführerin Ursula Heinen-Esser und für das 
Nationale Begleitgremium (NBG) den Vorsitzenden 
Prof. Dr. Klaus Töpfer. 

Natürlich begrüße ich auch die Gäste auf der Tri-
büne. Ich halte fest, dass das Fotografieren, Filmen 
und auch Mitschnitte nicht erlaubt sind, außer der 
akkreditierten Presse bzw. Personen mit besonde-
rer Erlaubnis. Das Ganze wird live im Internet über-
tragen. Die Sitzung wird digital aufgezeichnet, so-
dass Statements, Diskussionen und Power-Point-
Präsentationen über das Internet zugänglich sind. 
Die obligatorische Frage, die ich hier stellen muss: 
Soll von der Sitzung ein Wortprotokoll angefertigt 
werden? Ich sehe keinen Widerspruch, dann wer-
den wir so wie immer verfahren.  

Zunächst will ich noch einiges zum Ablauf sagen: 
Wir haben hier das Prozedere, dass zunächst die 
eingeladenen Gäste ein dreiminütiges Statement 
abgeben können. Dann haben wir diesmal eine Be-
sonderheit: Prof. Dr. Klaus Töpfer ist Vorsitzender 
vom Nationalen Begleitgremium; er hat zum einen 
ein Vortragsrecht, dann kann man auch Fragen an 
ihn stellen, aber er hat auch ein Fragerecht! Er kann 
nach den Fraktionen in jeder Runde auch noch 
eine Frage stellen. Wir haben außerdem hier die 
nachgeordneten Behörden, die ich eben schon auf-
gezählt habe. Insofern eine leicht veränderte Situa-
tion gegenüber sonst, ich glaube, das wird eine sehr 
gute fachkundige Diskussion. Des Weiteren haben 
die Abgeordneten immer ein Zeitbudget und das 
gilt auch für Sie, Herr Prof. Töpfer, wenn Sie Fra-
gen stellen: Es gibt ein Zeitbudget von fünf Minu-
ten. Das heißt, man muss in dieser Zeit die Frage 
stellen; je länger man die Frage stellt, desto kürzer 
ist die Antwortzeit, da man nur insgesamt fünf Mi-
nuten zur Verfügung hat. Wenn man sich da be-
schränkt, bleibt mehr Zeit für die Antwort und man 
kann dann z. B. auch zwei Personen fragen, die 
sich dann diese restliche Zeit teilen können. Also 
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wir wollen versuchen, flexibel mit diesen Zeiten 
umzugehen. 

Ich möchte noch erwähnen, dass vom Bundesamt 
für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) 
eine Stellungnahme auf Ausschussdrucksache 
18(16)601-A vorliegt, von der Bundesgesellschaft 
für Endlagerung mbH (BGE) wird es hier eine 
Power-Point-Präsentation geben. Das soweit zu den 
Formalien, dann können wir direkt beginnen und 
ich gebe als erstes Herrn König das Wort. 

Wolfram König (BfE): Vielen Dank, Frau Vorsit-
zende! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeord-
nete, das Bundesamt für kerntechnische Entsor-
gungssicherheit (BfE) ist in Folge der Debatte über 
die klarere Trennung der Funktionen und damit 
der Hebung der Glaubwürdigkeit des gesamten 
Verfahrens  gegründet worden. Das stand über dem 
gesamten Auftrag, den das Standortauswahlgesetz 
zu beantworten hatte: Wie schaffen wir es, die Ak-
teure in ihren einzelnen Aufgaben klarer zu fokus-
sieren und ein transparentes nachvollziehbares 
Verfahren zu organisieren? Das Bundesamt für 
kerntechnische Entsorgung, wie es damals hieß, 
war im ersten Standortauswahlgesetz gegründet 
worden. Es wurde aber die Bitte ausgesprochen, 
noch keine weitere Errichtung über das notwen-
dige Muss hinaus zu vollziehen, bis die Endlager-
kommission ihre Empfehlungen abgegeben hat und 
sich letztendlich im Gesetz, das im Mai dieses Jah-
res dann in Kraft getreten ist, die Festlegungen wi-
derspiegeln. 

Das BfE – das inzwischen Bundesamt für kerntech-
nische Entsorgungssicherheit heißt, um stärker die 
behördlichen Aufgaben zu fokussieren – hat ver-
schiedene Aufgabenfelder, auch jenseits des Stand-
ortauswahlverfahrens: nämlich einmal Kompetenz 
beizusteuern zur Bundesaufsicht für die Überwa-
chung kerntechnischer Anlagen und das Thema – 
das ja auch gerade heute wieder virulent ist auf 
dem Neckar – Genehmigungsverfahren für Atom-
transporte, von z. B. Castoren, aber eben auch die 
Zielorte zu genehmigen, nämlich die Zwischenla-
ger; also ein Thema, das zwar nicht unmittelbar, 
aber mittelbar natürlich mit der Gesamtaufgabe 
Entsorgung zu tun hat.  

In diesem Zusammenhang ist Ende Januar das Per-
sonal aus dem BfS übertragen und dem BfE zuge-
ordnet worden, sodass wir dort 1:1 Handlungsfä-
higkeit haben, sowohl was die Unterstützung der 
Bundesaufsicht wie auch die entsprechenden Ge-
nehmigungsverfahren angeht, die weiter lückenlos 
zu bearbeiten sind.  

In allen anderen Themenfeldern sind wir dabei, ei-
nen Aufbau zu betreiben, wobei wir umfassend auf 
die Unterstützung des BfS angewiesen sind: Das 
BfS wird die Querschnittsaufgaben, was z. B. die 
Personalgewinnung angeht oder das Qualitätsma-
nagement und all das, was sozusagen im Quer-
schnittsbereich bislang beim BfS angesiedelt ist, 
weiterhin für einen Zeitraum – bis Ende des Jahres, 
steht im Gesetz – die entsprechenden Zuarbeiten 
für das BfS, aber auch für die BGE vollziehen. Das 
heißt, wir sind hier in einer Aufbausituation, die 
durchaus anspruchsvoll ist – so will ich es mal 
nennen – für alle Seiten.  

Wir haben im Gesetzgebungsverfahren eine neue 
Aufgabe von Ihnen zugewiesen bekommen, jen-
seits der Regulierung des Standortauswahlverfah-
rens, ein weiteres neues Aufgabenfeld. Das betrifft 
einen Bereich der Standortsicherung, für den ein 
sehr enger Handlungsrahmen vorgegeben worden 
ist. Nämlich Mitte August soll und wird dieser Be-
reich scharf geschaltet: Das heißt, ab diesem Zeit-
punkt ist das BfE gefordert, unter ganz gewissen 
Kriterien, die genannt sind, das Einvernehmen für 
Genehmigungsverfahren herzustellen, wenn An-
träge für Tiefenbohrungen bei den zuständigen 
Landesbehörden gestellt werden. Hier haben wir 
die Notwendigkeit gehabt, Personal zusammenzu-
ziehen, das eigentlich für andere Aufgaben, auch 
im Standortauswahlverfahren, notwendig ist. Wir 
arbeiten hier sozusagen Stand-by und gucken, wie 
wir diese notwendige Kompetenz entsprechend 
kurzfristig aufbauen können. Die Handlungsfähig-
keit wird auch gewährleistet durch Unterstützung 
der Länder, die wir an den Tisch geholt haben. Wir 
sind dabei, mit den Ländern ein möglichst gemein-
sames Verfahren und ein gemeinsames Verständ-
nis zu entwickeln, welche Daten beigesteuert wer-
den müssen, um diesen Auftrag der Standortsiche-
rung, der im Zentrum nach § 21 Standortauswahl-
gesetz steht, auch leisten zu können.  
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Ich will damit nur kurz deutlich machen, dass das 
BfE eine wesentliche Aufgabe bekommen hat hin-
sichtlich der Regulierung des Standortauswahlver-
fahrens, weiterhin sämtliche Genehmigungsauf-
träge hat, dass es sich aber in einer Aufbauphase 
befindet, mit den notwendigen Zeiträumen für Per-
sonalgewinnung. Die Personalgewinnung gestaltet 
sich erwartungsgemäß nicht leicht, da auf der ei-
nen Seite der Markt sehr begrenzt ist und wir auf 
der anderen Seite in Konkurrenz stehen, einmal 
zur BGE, die selbst auch Personal in ähnlicher Qua-
lifikation gewinnen muss, aber auch natürlich zum 
NBG, das ebenfalls in dem Feld unterwegs ist. Das 
ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, die wir zu be-
wältigen haben. 

Uns allen ist bewusst, dass letztendlich, das was 
am Anfang stand, nämlich eine klare Rollenteilung 
in den Aufgabenstellungen, dass diese sich auch 
sehr zeitnah widerspiegeln muss in dem Agieren 
der Akteure; und die Unabhängigkeit, die hierfür 
notwendig ist, wird sich durch die entsprechenden 
Personalressourcen im Bereich der Fachaufgaben, 
wie aber auch insbesondere im Aufbau der wissen-
schaftlichen Kompetenz beweisen müssen. Vielen 
Dank! 

Ursula Heinen-Esser (BGE): Herzlichen Dank! Frau 
Vorsitzende, Frau Staatssekretärin, sehr geehrte 
Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, 
herzlichen Dank dafür, dass ich zum Ende der Le-
gislaturperiode noch einmal über die BGE, über das 
berichten darf, was wir geschafft haben. Im Grunde 
war das Thema Standortauswahl ja doch ein sehr 
kontinuierliches innerhalb Ihrer Ausschussarbeit. 
Wir würden heute – das muss man klar sagen – 
nicht dort stehen, wo wir stehen, wenn Sie hier im 
Bundestag und im Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
nicht so schnell in den jeweiligen Verfahrens-
schritten agiert hätten. Ich möchte Ihnen heute 
über erste Umsetzungserfolge berichten, Sie haben 
von Präsident Wolfram König schon gehört, mit Be-
ginn des Jahres ging es los mit dem echten Prozess 
der Behörden-Neuorganisation. Wir haben am 
25. April 2017 die Betreiberschaft für die Projekte 
Konrad, Asse und Morsleben erhalten sowie die 
Vorhabenträgerschaft für das Standortauswahlver-
fahren.  

Wir haben hier ein vorläufiges Organigramm der 
BGE, das ich Ihnen kurz zeigen möchte. Das ist aber 
faktisch das Organigramm, das es vorher beim BfS 
in dem Kernbereich, der die Projekte gesteuert hat, 
auch gegeben hat. Denn der eigentliche Verschmel-
zungsschritt – nämlich die Fusion mit der Deut-
schen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von End-
lagern für Abfallstoffe mbH (DBE) und Asse-GmbH 
– steht erst noch im Laufe des Jahres an. Wir wer-
den sie – so wie von Ihnen verlangt – zum 31. De-
zember dieses Jahres vollzogen haben. Wir sind ge-
rade dabei, die Zielstruktur mit den beiden betei-
ligten Unternehmen zu entwickeln. Das ist sicher-
lich ein spannender Prozess, gerade wenn es da-
rum geht, in den Projekten Effizienzvorteile zu he-
ben und zu sichern.  

In den Kernbereichen arbeiten wir wie bisher wei-
ter; da ist der Auftrag, effizienter zu sein, die Linien 
zusammenzuführen. Komplett neu ist auch für uns 
dazugekommen – das gab es im alten BfS so nicht, 
das gab es auch in der Asse-GmbH nicht, in der 
DBE nicht – das Thema Standortauswahl, was Sie 
ebenfalls dort im Kasten sehen und dieser Kasten 
‚Standortauswahl‘ muss sich mit Leben füllen. 

Was sind jetzt im Start des Standortauswahlverfah-
rens unsere ersten Schritte? Wir haben intern unter 
der kommissarischen Leitung von Dr. Jörg Tietze 
eine kleine Arbeitsgruppe mit drei weiteren Mitar-
beitern gebildet, die heute auch alle hier sind: 
Herrn Dr. Wilhelm Hund, Frau Nicole Schubarth-
Engelschall sowie die Ihnen sicherlich bekannte 
Frau Dr. Judith Horrichs, die sowohl hier im Aus-
schuss als auch in der Endlagerkommission mitge-
arbeitet hat. Diese sind jetzt dabei, die ersten vor-
bereitenden Arbeiten zu leisten. Wir benötigen 
Mitarbeiter, Herr König hatte schon darauf hinge-
wiesen; wir haben uns aber in die Hand verspro-
chen, uns nicht gegenseitig Mitarbeiter abzuwer-
ben, sondern tatsächlich auch getrennt unterwegs 
zu sein. Es laufen jetzt die ersten externen Aus-
schreibungen an. Wir werden intern in den betei-
ligten Unternehmen auch Interessensbekundungen 
starten, wer Lust und Interesse hat, an diesem 
Thema mitzuwirken.  

Ein wichtiges Element beim Aufbau der Struktur 
ist auch ein Auftrag, den wir auch aus der Endla-
gerkommission mitgenommen haben: ein soge-
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nanntes selbstlernendes, sich hinterfragendes Sys-
tem zu installieren. D. h. es wird etwas von den 
klassischen Strukturen abweichen, die man in Un-
ternehmen findet. Wir haben dazu Prof. Dr. Oli-
ver Sträter gewonnen, der ebenfalls in der Endla-
gerkommission gewesen ist, der z. B. für EURO-
CONTROL (European Organisation for the Safety 
of Air Navigation), also die europäische Flugsicher-
heitsbehörde, auch schon entsprechende Arbeiten 
geleistet hat. Mit ihm wollen wir den Strang ent-
sprechend aufbauen, sodass es wirklich zu einem 
selbsthinterfragenden System kommt. 

Was ist der erste Schritt? Der allererste Schritt sind 
die Geodaten und das Anfordern der Geodaten. Wir 
sind gerade dabei – auch mit Unterstützung geolo-
gischer Landesämter – ein erstes Schreiben an die 
geologischen Landesämter zu entwickeln. Darin 
fordern wir zunächst einmal die Ausschlusskrite-
rien aus den einzelnen Bundesländern an. Wir wer-
den also schrittweise vorgehen, bevor wir dann in 
der zweiten Runde – das werden wir auch in Work-
shops mit den geologischen Landesämtern bespre-
chen – die Mindestkriterien abfragen. Der erste 
Schritt, der noch in der Sommerpause losgehen 
wird, ist eben die Frage der Ausschlusskriterien. 
Wir stehen vor zwei Problemen… 

Vorsitzende: Wenn das jetzt der erste Schritt ist… 
es sind schon fast fünf Minuten vorbei. Da kommt 
ja noch ein bisschen was? 

Ursula Heinen-Esser (BGE): Dann lasse ich das, 
dann können Sie mich ja nach den weiteren fragen. 

Vorsitzende: Oder dass Sie einfach die anderen 
Schritte nur ein bisschen schneller machen… 

Ursula Heinen-Esser (BGE): Ach so, nein, der erste 
Schritt ist der erste Schritt, danach muss ich leider 
enden, wir haben noch keinen zweiten Schritt. 
…Quantität und Qualität der Daten sind dabei ein 
Problem. Punkt – Ende – aus. Dazu gleich mehr. 

Vorsitzende: Okay, da werden ja auch noch viele 
Fragen kommen. Herr Prof. Töpfer, Sie haben das 
Wort bitte. 

Prof. Dr. Klaus Töpfer (NBG): Herzlichen Dank! 
Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin, meine 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, zu-
nächst einmal soll ich Ihnen auch im Namen aller 
Mitglieder unseres Gremiums herzlich gratulieren, 
dass Sie in dieser Legislaturperiode so viel auf den 
Weg gebracht haben. Das ist toll und wir haben 
eine gute Zusammenarbeit mit den Berichterstat-
tern gehabt und auch in diesem Ausschuss. 

Vorweg: Wir haben drei kurze Hinweise, die kann 
man hinterher noch vertiefen.  

Erstens: Im Vordergrund steht genau wie bei ande-
ren der Aufbau der Organisation. Das ist kleiner, 
aber dafür völlig neu. Wir müssen uns darüber Ge-
danken machen: Wie sieht das mit dem Errich-
tungserlass aus? Wir sind z. B. der Meinung, dass 
Fachaufsicht auch bedeutet, dass die Endentschei-
dung über Personal allein und ausschließlich bei 
uns liegt. Also wollen wir nicht Benehmen, son-
dern Einvernehmen dort wiederfinden, nur um ein 
Beispiel zu nennen. Ich glaube, es ist auch ganz 
sinnvoll und ganz richtig, dass wir uns darüber 
weiter unterhalten, wie wir klar und deutlich ma-
chen: Wir sind eine unabhängige Einrichtung und 
werden uns dieses auch beim besten Willen nicht 
nehmen lassen dürfen, sonst würde die Sache ins-
gesamt schwach. Dazu gehört also dieses als ein 
Beispiel.  
Ein weiterer Teilbereich: Wir werden jetzt auf die-
ser Grundlage auch die Stellen ausschreiben. Hier 
sind wir immer in einer gewissen Rückfragerunde, 
denn wir sind ja erst einmal nur 50 Prozent. Die 
Frage also, können wir alles so machen, dass die 
nächsten 50 Prozent, die ja in absehbarer Zeit kom-
men, damit auch leben oder wollen die das wieder 
neu sehen? Also, wir werden es so flexibel gestal-
ten, dass es auch tatsächlich ein Angebot an die 
Nächsten ist, noch weiter mitzuarbeiten und nicht 
an ein closed-shop zu kommen. Es ist ganz sicher-
lich eine große, große Frage. Die Erweiterung be-
schäftigt uns schon. Das können Sie sich vielleicht 
vorstellen, ich sage das mal so ganz neutral. Das gilt 
auch und gerade für den Wissenschaftlichen Bei-
rat, hier werden wir wahrscheinlich den Weg ge-
hen, dass wir 50 Prozent jetzt berufen und die an-
deren noch offen lassen, um dann auch Möglich-
keiten für die Nachkommenden zu ermöglichen. 

Ein zweiter Teilbereich ist die Sacharbeit, die wir 
voranbringen. Wir wollen auf den Gebieten, wo wir 
erwarten, dass es Rückfragen in anderen Verfahren 
gibt, jetzt möglichst auch schon arbeiten. So hatten 
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wir eine Sitzung in München und Herrn Prof. Dr. 
Winfried Petry (Wissenschaftlicher Direktor der 
Forschungs-Neutronenquelle Heinz-Maier-Leib-
nitz, TU München) gebeten, uns davon zu überzeu-
gen, dass es richtig ist, für hochradioaktive Abfall-
stoffe aus der Forschung einen Export zu ermögli-
chen. Wir werden dazu im Nachgang zu diesem Ge-
spräch, das sehr positiv war und sehr konstruktiv, 
auch Gutachten vergeben, um das wirklich abzu-
klären; denn ich halte es für ganz wichtig, dass wir 
in der Öffentlichkeit sagen können: Wir haben uns 
darüber sachkundig gemacht. Es ist keine Wertung, 
es ist keine Kritik an dem, was das Parlament be-
schlossen hat; aber wir müssen uns, glaube ich, 
diese Frage vornehmen. Dasselbe gilt sicherlich 
jetzt als Nächstes für die Zwischenlagerung. Des 
Weiteren werden wir uns auch eine gutachtliche 
Arbeit erstellen lassen bezüglich der Art und 
Weise, wie man im europäischen Ausland Beteili-
gungsfragen regelt und inwieweit wir davon zu-
sätzlich lernen können. Ganz knapp also nur die-
ses.  
Dazu gehört aber auch, dass wir demnächst eine In-
formationssitzung in der Asse machen, um auch 
dort zu sehen: Wie ist dieser Beirat gelaufen? Wo 
kann man lernen, sodass man solche Fehler, die 
möglicherweise da gemacht worden sind – wahr-
scheinlich sind keine gemacht worden –, im Vor-
feld vermeiden kann?  

Dritter und letzter Punkt, wir sind bemüht, die In-
formationsabläufe in diesem Dreieck hier vor Be-
ginn der heißen Phase zu regeln. Ich glaube, das ist 
ein gemeinsames Interesse; lieber stimmen wir uns 
am Anfang an der einen oder anderen Ecke noch-
mal ab, als dass wir uns hinterher, wenn die Sache 
dann auf dem Tisch liegt, darüber unterhalten. 

Das sind die drei Felder, die ich hier in aller Kürze 
ansprechen wollte. Vielen Dank! 

Vorsitzende: Herzlichen Dank erst einmal für die 
Eingangsstatements! Wir kommen jetzt zur ersten 
Frage- und Antwortrunde und da gebe ich Abg. Ka-
nitz das Wort, bitteschön. 

Abg. Steffen Kanitz (CDU/CSU): Ich glaube, es ist 
an der Zeit, noch einmal zu sagen, es war eine gute 
Legislaturperiode im Bereich der Kernenergie, das 
ist so. Das ist gerade durch unsere drei Gäste auch 

eindrucksvoll vor Augen geführt worden. Wir ha-
ben im Bereich Standortauswahl, wir haben im Be-
reich der Finanzierung, aber sicherlich in dem 
wahrscheinlich maßgeblichsten Bereich, im Be-
reich der Vertrauensbildung, Einiges erreicht. Mir 
als neuem und jungem Abgeordneten ist dabei klar 
geworden, das geht nicht so schnell wie erhofft mit 
der Vertrauensbildung, ganz bestimmt nicht. Aber 
ich glaube, wir haben die Voraussetzungen dafür 
geschaffen, dass wir breite Teile der Gesellschaft 
mitnehmen und ihnen das Gefühl geben, dass wir 
ein ordentliches, ein wissenschaftsbasiertes Ver-
fahren machen, welches den Grundsätzen von 
Transparenz auch genügt und wir am Ende auch zu 
einem hoffentlich guten Standort kommen werden. 
Insofern noch einmal herzlichen Dank allen Betei-
ligten, das gilt auch dem Bundesumweltministe-
rium insbesondere, das gilt aber auch dem Parla-
ment und allen Kolleginnen und Kollegen, die alle 
trotz vieler Versuche von außen standgehalten und 
auch bis zum Schluss zusammengehalten haben. 
Das gilt aber auch für die drei Beteiligten, Herrn 
König, Frau Heinen-Esser und auch Herrn Prof. 
Töpfer, die kräftig daran mitgewirkt haben, dass 
wir die Struktur haben, mit der wir hoffentlich jetzt 
auch arbeitsfähig sind. 

Ich will Frau Heinen-Esser kurz noch einmal die 
Möglichkeit geben, in der Tat an diesen ersten 
Schritt anzuschließen. Sie haben hingewiesen auf 
das Thema: Probleme möglicherweise bei der Da-
tenerhebung, was die Qualität anbelangt. Das hat-
ten wir auch in der Endlagerkommission, die 
Frage: Gibt es da eine gleiche Datendichte? Gibt es 
ein gleiches Erhebungsverfahren in den unter-
schiedlichen Ländern? Wenn Sie das freundlicher-
weise einmal kurz ausführen könnten. 

Anschließend daran die Frage: Können Sie heute 
schon sagen, wann wir mit der Festlegung der Teil-
gebiete rechnen können? 

An das Bundesministerium anschließend ganz 
kurz die Frage zur Zuständigkeitsverteilung. Wir 
haben die Zuständigkeiten ja im Standortauswahl-
gesetz neu geregelt, wohl wissend, dass es da Ab-
stimmungsprobleme auch in der Vergangenheit 
gab. Ich sehe das so, dass das Gesetz sehr klar sagt, 
die BGE ist diejenige Institution, die das Verfahren 
führt und der Regulierer, das BfE, hat zu im Gesetz 
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festgelegten Zeitpunkten, nicht nur die Möglich-
keit, sondern auch die Pflicht, das Verfahren zu 
überprüfen und zu sagen: Ja, das geht nach Recht 
und Gesetz vor, Ihr könnt es weiterleiten an den 
Gesetzgeber zur Abstimmung.  

Jetzt ist die Frage: Ist das sozusagen schon verbind-
lich geklärt? Gibt es sozusagen in der Abstimmung 
zwischen diesen beiden Institutionen verbindliche 
Regeln, um zu vermeiden, dass es wie in der Ver-
gangenheit zwischen DBE und BfS sozusagen ab-
sichtlich oder unabsichtlich gegenseitige Blocka-
den gibt?  

Vorsitzende: So, jetzt gibt es drei Fragen zur Beant-
wortung in 2 ½ Minuten. Bitte, Frau Heinen-Esser. 

Ursula Heinen-Esser (BGE): Herzlichen Dank für 
die Frage nach den Daten, weil mir das sehr am 
Herzen liegt, das habe ich ja auch während des Ge-
setzgebungsprozesses immer wieder gesagt. Wir 
stehen einmal bei der Quantität der Daten vor dem 
Problem einer sehr uneinheitlichen Datendichte. 
Es gibt geologische Landesämter, die über exzel-
lente Daten verfügen, die wir sehr, sehr gut nutzen 
können. Es gibt anderseits wiederum geologische 
Landesämter, die, weil sie sie in der Vergangenheit 
nicht benötigt haben, eben nicht über solche Daten 
verfügen. Das ist das erste Problem vor dem wir ste-
hen. Wir werden in dem Zusammenhang auch mit  
den privaten Unternehmen sprechen, die Bohrun-
gen vornehmen, um zu schauen, ob wir dort auch 
noch einmal zusätzliche Daten erhalten können, 
die evtl. nicht bei den geologischen Landesämtern 
sind oder vielleicht noch einmal abzuchecken, 
wenn ein geologisches Landesamt den ein oder an-
deren Datensatz nicht an uns übertragen hat, zu gu-
cken, ob die vollständig sind. Das ist der eine 
Punkt, der uns umtreibt. 

Der zweite Punkt, der uns umtreibt, sind die unter-
schiedlichen Datenformate. Diese sind zwischen 
den geologischen Landesämtern weitestgehend 
nicht abgesprochen. Das heißt, wir werden uns 
jetzt angucken – die Hauptarbeit leistet ja im Mo-
ment das BfE mit dem § 21, Sicherungsvorschrif-
ten, wo Ähnliches geleistet werden muss – mit wel-
chen Formaten die Landesämter tatsächlich arbei-
ten. Wir werden dann Standards vorgeben müssen, 
nach denen wir die Daten bekommen und entspre-
chend auswerten.  

Ganz kurz zum Zeitablauf: Klar, ich habe Wunsch-
vorstellungen, also was ich mir gerne vorstellen 
würde. Wir teilen es uns jetzt in Häppchen auf, wie 
wir abfragen, wie wir in Workshops vorgehen. Ich 
traue mich eigentlich nicht, jetzt eine zeitliche Vor-
gabe zu nennen. Ich sage mal, wenn ich eine Vision 
hätte – die man in der Politik ja eigentlich nicht hat 
und auch nicht in unserem Geschäft, aber wenn ich 
eine hätte –, dann würde ich vielleicht sagen, dass 
wir zum Ende der nächsten Legislaturperiode mit 
den Teilgebieten hoffentlich am Ende sind. Es 
hängt natürlich viel davon ab, welche Schleifen in 
der Öffentlichkeitsbeteiligung gedreht werden 
müssen. Aber das wäre vielleicht eine erste Ziel-
marke. 

PStS Rita Schwarzelühr-Sutter (BMUB): Sehr ge-
ehrter Herr Kanitz, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, sehr geehrte Damen und Herren, es war ja auch 
das Ziel, dass wir mit der Organisationsreform eine 
klare Aufgabentrennung haben. Insofern ist das 
BGE Vorhabenträger und das BfE ist zuständig für 
die Regulierung und die Aufsicht und gleichzeitig 
Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Aufga-
benbereiche sind im Gegensatz zu früher, wo es 
einfach eine Schnittstellenproblematik gab, die 
uns auch immer wieder auf die Füße fiel, klar ge-
trennt. 

Abg. Dr. Matthias Miersch (SPD): Ich glaube, dass 
wir in der Tat aufpassen müssen, wie jetzt die ers-
ten Monate in dieser Phase laufen. Ich würde an 
das, was Kollege Kanitz in Sachen Geodaten gefragt 
hat, anschließen. Das ist die erste große Herausfor-
derung.  

Ich möchte Herrn König fragen. Die Sicherungsge-
biete sind genauso eine Baustelle. Wir haben das ja 
in der Kommission vor dem Hintergrund Verände-
rungssperren, Diskussionen in Gorleben, ganz be-
wusst gehabt, dass wir dort wirklich Chancen-
gleichheit herstellen wollen. Deswegen würde 
mich im Zuge des § 21 interessieren, um den es 
dort ja geht: Welche Erfahrungen sind bislang im 
Zusammenspiel gesammelt worden? Sie hatten es 
ja angesprochen: Kann man den Eindruck haben, 
dass alle Bundesländer dieser Regelung – formu-
liere ich es mal diplomatisch – ‚aufgeschlossen‘ ge-
genüberstehen? Weil, wenn da der Eindruck ent-
steht, dass gemauert wird, ähnlich wie bei den Da-
ten, dann glaube ich, Herr Prof. Töpfer, müssen wir 
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ganz schnell Alarm schlagen. Deswegen interes-
siert mich, welche Erfahrungen im Moment dort 
gesammelt wurden. 

Wolfram König (BfE): Wir haben ja die besondere 
Situation, dass erstmalig eine Bundesbergbehörde 
eingerichtet worden ist, nicht nur für die Fragen 
der Beteiligung, Einvernehmen, sondern im An-
schluss auch hinsichtlich der Genehmigungsver-
fahren, Aufsichtsverfahren in dem konkreten Um-
setzen eines Endlagers bzw. bei den laufenden Pro-
jekten ab einem ganz gewissen Stichtag, der mit im 
Gesetz verankert ist. Die Behörden sind selbstver-
ständlich gesetzestreu und haben sich sofort bereit 
erklärt, der von uns ausgesprochenen Einladung zu 
folgen und haben konstruktiv mitgewirkt – aus al-
len Ländern, um ein gemeinsames Verständnis zu 
erwirken. Das Entscheidende ist, dass das, was im 
Gesetz formuliert ist, jetzt richtig ausgelegt wird, 
dann auch eine möglichst einheitliche Handha-
bung erfolgt; weil die Bergbehörden – und übrigens 
nicht nur die Bergbehörden, sondern auch die Was-
serbehörden, die teilweise in den Ländern zustän-
dig sind – entsprechende Voreinordnungen treffen 
können, ob überhaupt Anträge die Kriterien berüh-
ren, die im Gesetz festgelegt sind. Hier sind wir auf 
einem guten Weg, aber es ist am Anfang natürlich 
immer etwas Neues, das eine Herausforderung dar-
stellt. Wir haben jetzt eine entsprechende Hilfestel-
lung an die Länder gegeben, um eben die Einheit-
lichkeit des Vollzugs zu gewährleisten. Dieses Ver-
fahren ist natürlich hinsichtlich der Abfolge so ge-
staltet, dass es drei Monate nach Inkrafttreten – ich 
nenne es – scharf geschaltet wird; das heißt, ab dem 
Zeitpunkt dann in den unterschiedlichen Antrags-
situationen, je nach Tiefe und nach Situation, ent-
weder aktiv das Einvernehmen erforderlich ist oder 
durch entsprechende Verschweigungsfristen das 
Einverständnis angenommen wird. 

Für uns ist jetzt natürlich die Herausforderung, zu 
gucken, sind die Interpretationen der Länder mit 
unserem Kenntnisstand, der im Vergleich zu den 
Landesämtern natürlich nur sehr rudimentär sein 
kann, richtig erfolgt. Wir werden weitere Gesprä-
che – in Begleitung auch durch das Bundesumwelt-
ministerium – mit den Ländern in der nächsten 
Zeit zu den Fragestellungen haben. 

Abg. Hubertus Zdebel (DIE LINKE.): Ich glaube 
auch, dass es jetzt sehr, sehr wichtig ist, in der 

ersten Phase der neuen Behördenstruktur tatsäch-
lich Vertrauen zu schaffen. Vertrauen, das ja über 
die Jahre verloren gegangen ist, wenn ich z. B. an 
den ganzen Prozess um Gorleben denke. Vor die-
sem Hintergrund ist es total wichtig, dass es jetzt 
ein sehr transparentes und beteiligungsorientiertes 
Verfahren gibt. Deshalb möchte ich gerne Frau Hei-
nen-Esser und Herrn König fragen und wenn das 
BMUB vielleicht auch noch etwas zu sagen 
könnte… 

Wir haben beim BMUB und bei der BGE ja derzeit 
die Situation, dass der als Aufsichts- und Kontroll-
organ zuständige Leiter der Zentralabteilung im 
BMUB gleichzeitig auch einer der drei Geschäfts-
führer der BGE ist, die er ja kontrollieren soll. Da-
mit werden Aufgaben, die eigentlich sauber ge-
trennt werden müssten, jetzt schon wieder ver-
mischt. Zumindest ist das mein Eindruck. Vor die-
sem Hintergrund finde ich, dass das ein No-Go ist, 
dass da so eine Vermischung stattfindet. Das führt 
nämlich nicht zu Vertrauen, sondern wieder zu 
Misstrauen, was die staatliche Behördenstruktur 
angeht. Deswegen einerseits die Frage: Wie ist das 
mit dieser Personalunion, wann wird diese been-
det? Und allgemein: Wie wollen Sie die Behörden-
struktur aufbauen – an Sie beide die Frage –, damit 
so ein Misstrauen nicht erst entsteht? 

Ursula Heinen-Esser (BGE): Die erste Frage zum 
Vertrauen: Sie haben völlig recht, die neue Behör-
denstruktur ist so geschaffen worden, damit eben 
besseres Vertrauen aufgebaut werden kann. Wir ha-
ben deshalb bei uns gerade für den Strang Stand-
ortauswahl gesagt, das muss wirklich den Anforde-
rungen entsprechen, die Sie alle in der Endlager-
kommission formuliert haben: nämlich ein selbst-
fragendes, selbstreflektierendes System, das sehr 
transparent und offen ist. Alles, was wir machen, 
machen wir im Bereich Standortauswahl öffent-
lich. Wir werden alles, was wir an offiziellen Brie-
fen etc. schreiben – jetzt den ersten Brief an die ge-
ologischen Landesämter –, selbstverständlich an 
die Informationsplattform geben, wie alle anderen 
Unterlagen auch, die Herr König führt. Wir werden 
mit Ihnen sehr früh immer wieder ins Gespräch 
kommen, wir werden monatlich dem NBG berich-
ten, was wir erarbeiten, bei welchem Stand wir im 
Verfahren sind. Wir hoffen, mit dieser Vorgehens-
weise für Transparenz zu sorgen, damit überhaupt 
erst Vertrauen entstehen kann. Ich glaube, dass die 
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Transparenz erst einmal die Voraussetzung ist, um 
dann das Vertrauen auch in die Gesamtstruktur zu 
schaffen.  

Zu meinem Kollegen wird das BMUB etwas sagen, 
wobei mir es da auf der Zunge brennt, da auch et-
was zu sagen, aber das werde ich jetzt nicht tun. 

PStS Rita Schwarzelühr-Sutter (BMUB): Herr Zde-
bel, dazu hatten wir ja schon ein paar Fragestunden 
und auch Antworten, das hat sich seitdem auch 
nicht verändert. Beamtenrechtlich ist es möglich 
und zulässig. Am Anfang ist natürlich beim Aufbau 
der BGE auch jemand aus der Abteilung Z (Zentral-
abteilung) dabei. Es ist effizient und sinnvoll, den 
Aufbau so jetzt noch mitzugestalten. Dass er sich 
selbst kontrolliert, ist insofern nicht ganz richtig, 
weil wir haben ja gerade vorhin auch noch einmal 
die Aufgaben beschrieben: Aufsichts- und Geneh-
migungsbehörde vom BGE ist das BfE und nicht di-
rekt das BMUB. 

Vorsitzende: Gibt es noch… 

Abg. Hubertus Zdebel (DIE LINKE.): Eine Frage war 
auch an Herrn König… 

Wolfram König (BfE): Ich glaube, ich kann das un-
terstützen, was alle im Raum wollen: eine klare 
Trennung der verschiedenen Funktionen, um die 
Glaubwürdigkeit von Anbeginn sozusagen so hoch 
wie möglich auch zu implementieren. Dazu ist die 
Atomaufsicht im BfE erstmalig implementiert wor-
den. Wir müssen zusehen, dass solche Übergangs-
zeiten so kurz wie möglich gehalten werden, damit 
erst gar kein Zweifel entsteht, dass hier von allen 
von vornherein eine Trennung gewollt wird. Ich 
glaube, das ist auch der Wille aller, dass das nur 
noch in einem sehr kurzen Zeitraum stattfindet, 
weil wir den Auftrag haben, Ende dieses Jahres die 
Fusion abzuschließen und auch die personellen 
Zuordnungen aus der DBE und der Asse-GmbH in 
die BGE dann zu vollziehen. Ich gehe davon aus, 
dass dann auch das Personal aus der Schwesterbe-
hörde, auf das ich jetzt noch zurückgreifen muss, 
dann endgültig auch dem BfE zugeordnet wird, so-
dass es dann auch nach außen eine klare Konstruk-
tion ist. Zur Aufsicht: Es ist eine Fach- und Rechts-
aufsicht, in der ich im BMUB bin; von daher geht 
das nach Recht und Gesetz und dieses wird unter 
einer Aufsicht vollzogen. Da hatte ich noch nie 

Zweifel, dass die sozusagen alles entsprechend im 
Blick behält. 

Vorsitzende: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass 
wir für uns auch selber diese neue Behördenstruk-
tur verinnerlichen. Wir haben die einzelnen Perso-
nen in ganz anderen Funktionen hier einmal ken-
nengelernt und das muss man erst mal so langsam 
sacken lassen. Wir merken das ja selbst, dass wir 
da auch noch gewisse Unsicherheiten haben. Abg. 
Kotting-Uhl, bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ich würde gerne zu diesem zuletzt angespro-
chenen Punkt noch hinzufügen, was ich auch 
schon in der Fragestunde angemerkt habe, dass mir 
dieses Argument der Synergieeffekte jetzt für den 
Anfang einleuchtet, aber ich darum bitten würde, 
dass man dieses Argument über die Aufbauphase 
hinaus dann nicht mehr strapaziert. Dann ist wirk-
lich eine klare Trennung nötig.  

Wir wissen alle, das große Stichwort, das über al-
lem steht, ist immer der Vertrauensaufbau. Genau 
dazu möchte ich auch verschiedene Fragen an alle 
drei stellen, die uns heute hier freundlicherweise 
zur Verfügung stehen.  

Ich will mich aber erst einmal bedanken, dass wir 
dieses erste Fachgespräch überhaupt haben, auch 
schon so früh. Weil, wir haben ein sehr komplexes 
Gesetz verabschiedet, das auf noch komplexeren 
Empfehlungen einer Kommission beruht. Es wird 
viele, viele Menschen brauchen, viele Checks and 
Balances, die gemeinsam dafür sorgen, dass das 
auch so im Sinne des Gesetzes und im Sinne der 
Kommission umgesetzt werden kann. Weil, es sind 
schon sehr ungewöhnliche Verfahrensweisen, die 
wir da verankert haben. Ich glaube, wir wissen alle 
und sind uns alle bewusst, dass man sehr leicht 
wieder in tradierte, gewohnte Verfahrensweisen 
zurückfällt. Deswegen sind diese ganzen unter-
schiedlichen Checks and Balances wirklich wich-
tig.  

Ich möchte als erstes Frau Heinen-Esser noch ein-
mal zur Datenerhebung befragen. Das Bundeswirt-
schaftsministerium hat es ja leider nicht geschafft, 
das neue Geowissenschaftsdatengesetz in dieser 
Legislaturperiode einzubringen. Darauf hatten wir 
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uns verlassen. Wir haben im Standortauswahlge-
setz im § 12 nur geregelt, dass schon vorhandene 
Daten zu übermitteln sind. Wir haben aber gerade, 
was die Transparenz und Veröffentlichung der Da-
ten betrifft, im Begründungsteil zum § 12 auf die-
ses Lagerstättengesetz verwiesen, das noch kom-
men sollte, und das eben auch gerade insbesondere 
zur Veröffentlichung der Daten, eben in diesem 
Standortauswahlgesetz, dem vorbehalten sein 
sollte. Also die Transparenz, die für uns so notwen-
dig ist, sollte eigentlich in einem Gesetz verankert 
werden, das es jetzt noch nicht gibt.  

Deswegen meine Frage an Frau Heinen-Esser: Wie 
geht es denn jetzt damit? Kann man das trotzdem 
veröffentlichen? Oder ist es so: Rechnen Sie damit 
oder wissen Sie auch schon, dass Unternehmen 
sich weiter auf Geschäftsgeheimnisse berufen wer-
den? Gibt es da Probleme oder kann das tatsächlich 
im Sinne der Transparenz so geregelt werden?  

Herrn Töpfer wollte ich gerne fragen, ob das Natio-
nale Begleitgremium sich mit diesem Punkt Lager-
stättengesetz evtl. schon einmal befasst hat oder 
vorhat, das zu tun? Weil, das ist ja in meinen Au-
gen in der Tat eine ganz schwierige Geschichte, 
dass wir das Gesetz jetzt nicht haben und da ein-
fach auf Goodwill verschiedener Beteiligter – da-
mit meine ich jetzt nicht die BGE, sondern ich 
meine tatsächlich die Länder und meine eben auch 
die Privaten vor allem – angewiesen sind. 

Dann noch einmal eine Frage an Frau Heinen-Es-
ser: Wann wird der Start erfolgen? Sie sagen, die 
Zusammenführung wird bis zum 31. Dezember er-
folgt sein – so wie es eben auch gesetzlich vorgese-
hen ist. Heißt das, dass erst nächstes Jahr mit 
Schritt 1/Phase 1 begonnen wird oder kommt das 
schon im Herbst? Ist das Nationale Begleitgre-
mium, wenn es so ist, dass das tatsächlich schon 
im Herbst losgeht, dafür gerüstet? Also kann das 
dann auch die entsprechende Begleitung durch das 
Nationale Begleitgremium erfahren? 

Dann noch eine Frage an Herrn König… 

Vorsitzende: Also, ich würde sagen, dass wir jetzt 
aufhören, weil das sind jetzt vier Fragen für andert-
halb Minuten zur Beantwortung. Insgesamt gibt es 
fünf Minuten und damit auch überhaupt noch eine 
Antwort erfolgen kann… 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Aber Entschuldigung, war das denn die 
ganze Zeit so? Lief die Uhr nicht immer extra noch 
einmal? 

Vorsitzende: Die ganze Zeit war es so und alle an-
deren haben sich daran gehalten. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ja, dann habe ich das Verfahren falsch ein-
geschätzt. Sorry. 

Vorsitzende: Okay, aber wir haben ja noch eine 
zweite Runde. Jetzt erst einmal Frau Heinen-Esser. 

Ursula Heinen-Esser (BGE): Also erst einmal kom-
men wir mit den Formulierungen aus dem 
StandAG zurecht. Das heißt, wir haben damit tat-
sächlich eine vernünftige Grundlage, zu arbeiten 
und die Daten abzufragen. Bei der Veröffentlichung 
könnte es Probleme geben. Da ist natürlich das 
Geowissenschaftsdatengesetz wesentlich klarer. 
Ich gehe davon aus und bin da vorsichtig optimis-
tisch, dass die privaten Unternehmen auch den 
Weg mitgehen werden, auch im eigenen Interesse; 
denn je schneller wir die Teilgebiete ausweisen, 
das muss man auch sagen, desto schneller werden 
die Sicherungsvorschriften über Deutschland wie-
der aufgehoben. Da gibt es schon ein Miteinander 
im Spiel; d. h. je schneller wir agieren können, 
auch veröffentlichen können… ich habe eben ge-
sagt, für uns ist das ganz wesentlich, dass wir alles 
öffentlich machen können. Ansonsten hat es kei-
nen Wert, das muss man klar sagen, gerade im Hin-
blick auf Vertrauen und Akzeptanz. 

Zur Frage Start: Wir starten jetzt im Sommer mit 
der Abfrage der Ausschlusskriterien und würden 
gerne Ende des Sommers mit Ihnen, insbesondere 
den Berichterstattern, noch einmal in einer ers-
ten Runde/Veranstaltung das diskutieren, was wir 
dort machen. Das dazu. 

Prof. Dr. Klaus Töpfer (NBG): Ganz kurz. Über das 
Lagerstättengesetz haben wir noch keine tiefere 
Diskussion geführt, wohl aber über die Daten. Denn 
uns interessiert natürlich: Wie weit geht unser Fra-
gerecht an die Landesämter? Es geht uns im Ent-
scheidenden nicht nur darum, welche Daten sind 
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da, sondern: Welche müssten denn da sein? Wel-
che brauchen wir denn, um dieses vernünftig zu 
entscheiden? Wenn es solche Lücken gibt, dann 
müssen wir nachfragen, warum die Lücken da be-
stehen. Dies, glaube ich, ist für uns eine ganz zent-
rale Fragestellung. Wenn wir nur das aufgreifen 
können, was schon da ist, wäre das ja geradezu zu-
fällig, wenn das genau die Fragen auch mitbeant-
worten könnte, die jetzt zusätzlich gestellt werden. 
Also diese Frage der Qualifizierung der Daten mit 
Blick auf das Auswahlverfahren spielt bei uns eine 
nicht unerhebliche Rolle. 

Vorsitzende: Danke. Haben Sie auch noch eine 
Frage? Weil, ich habe ja gesagt, Sie sind sozusagen 
in zweifacher Funktion. Sie können befragt wer-
den, haben aber auch die Möglichkeit… 

Prof. Dr. Klaus Töpfer (NBG): Meine Frage war in 
dieser Antwort schon eingekleidet. Sehen Sie das 
auch so? Wir sehen das so, dass wir auch dieses 
Fragerecht an die geologischen Landesämter ha-
ben.  

Und: Wie weit gilt am Ende des Tages unsere 
Transparenz nach außen? Wir machen alles öffent-
lich. Alles! Das, was wir bisher nicht öffentlich ge-
macht haben, haben wir im Bereich von Personal-
entscheidungen gemacht. Aber selbst da wollen 
wir so weit wie möglich auch noch transparent 
werden. Also diese Frage würde uns sehr viel stär-
ker treffen, als manche glauben, dass wir Dinge 
wissen, von denen wir sagen, wir dürfen sie aber 
nicht weitergeben und dadurch eigentlich ein ge-
wisses Misstrauen ausgelöst wird. Veröffentlichen 
wir aber so etwas, dann werden wir die Sorge ha-
ben müssen, dass uns hinterher die Daten gar nicht 
mehr zur Verfügung gestellt werden. Diese Frage – 
also wie weit geht unser Fragerecht an die anderen 
Institutionen – ist wirklich zentral.  

Vorsitzende: Ich kann da vielleicht nur als Aus-
schussvorsitzende antworten. Ich fände es wichtig, 
dass Sie dieses Fragerecht auch haben, weil es ja 
eine der Möglichkeiten ist, die Transparenz, die 
man diesem Nationalen Begleitgremium gegeben 
hat, eben auch zu verwirklichen, und auch den 
Wissensstand im Nationalen Begleitgremium hin-
zubekommen. Denn Sie haben ja das Problem, dass 
Sie zum einen – was Sie zurecht ja auch gesagt ha-
ben mit den Studien – die Leute, die hier von ganz 

unterschiedlichem Wissenstand kommen, in Ihrem 
Gremium auf denselben Stand bringen. Aber zum 
zweiten haben Sie natürlich auch die Verpflich-
tung, den ganzen Prozess zu begleiten. De facto 
müssten jetzt diejenigen die Fragen stellen, also 
Herr Kanitz und die anderen, aus ihrer Sicht noch 
einmal sagen, wie sie das sehen. Weil, wir sind der 
Gesetzgeber. Da frage ich jetzt auch nicht das Mi-
nisterium, denn wir haben am Ende dieses Gesetz 
verabschiedet und deshalb müssten vielleicht…  

Das steht im Gesetz drin? Ja gut, dann werden die 
Abgeordneten das ja auch wissen und dann werden 
Sie das sicher gleich in Ihren fünf Minuten beant-
worten. Wir machen jetzt eine Frage- und Antwort-
runde in jede Richtung. Das heißt, ich gebe jetzt 
erst einmal Herrn Kanitz das Wort für die nächste 
Runde und vielleicht kann er aus seiner Sicht diese 
Frage auch direkt beantworten. 

Abg. Steffen Kanitz (CDU/CSU): Ich glaube, das 
macht keinen Sinn. Sondern ich würde wirklich 
darum bitten, dass das Ministerium hier gleich eine 
kurze Stellungnahme abgibt. Denn wir Parlamenta-
rier wissen nicht, ob wir ab dem 24. September 
2017 [Bundestagswahl] noch hier sitzen und das 
Verfahren mit begleiten. Also diese Antwort muss 
das Ministerium geben. 

Ich würde aber jetzt gerne die fünf Minuten nutzen, 
um in die zweite Fragerunde einzusteigen. Ich 
stelle einfach nur zu Beginn fest – bedanke mich 
beim Ministerium für die klare Aussage zur Zu-
ständigkeitsverteilung –, dass es offensichtlich so 
ist, wie im Gesetz auch beschrieben, dass die BGE 
das Verfahren in eigener Verantwortung führen 
muss und zwar bis zu den im Gesetz festgelegten 
Haltepunkten, wo der Regulierer dann einsteigt 
und sagt, hier müssen wir überprüfen, ob Recht 
und Gesetz eingehalten ist. Ich bin mir noch nicht 
ganz sicher, ob diese im Gesetz, sagen wir einmal, 
grob beschriebene Verteilung der Zuständigkeiten 
am Ende auch praktisch gelebt werden kann. Mir 
ist klar, wir sind da ganz am Anfang. Aber da brau-
chen wir vielleicht auch einmal eine gewisse Sen-
sibilität in der Abstimmung, dass es hier nicht zu 
Schnittstellenproblemen kommt. War keine Frage, 
es war nur eine Feststellung.  

Die Frage, die ich habe, bezieht sich auf Morsleben, 
ein Projekt, Frau Heinen-Esser, das Sie jetzt vom 
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BfS übernommen haben, damals eben auch noch, 
Herr König, von Ihnen; Morsleben, das wahr-
scheinlich am weitesten fortgeschrittene Endlager-
projekt in Deutschland, Antrag auf Stilllegung 
wurde im Jahr 2005 gestellt. Wir wissen, dass es 
dort Inkonsistenzen in den Antragsunterlagen ge-
geben hat; das ist 2013 festgestellt worden, zum ei-
nen von der örtlichen Genehmigungsbehörde, dem 
MULE (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft 
und Energie) in Sachsen-Anhalt und zum anderen 
auch von der ESK (Entsorgungskommission). Mir 
ist nicht klar, was seit 2013 dort passiert ist. Aber 
was mir ziemlich klar ist, ist, dass wir möchten, 
dass das Land Sachsen-Anhalt nach wie vor Ge-
nehmigungsbehörde bleibt, weil es sinnvoll ist, 
dass wir damit, auch den Empfehlungen der End-
lagerkommission folgen – die Endlagerkommission 
hat nämlich auch gesagt, in Niedersachsen bleibt 
die niedersächsische Landesregierung Aufsichts-
behörde über die Asse. Genauso hoffe ich, dass wir 
das mit Morsleben auch hinbekommen. Wir sind 
da auch ganz im Einklang mit der örtlichen Bürger-
initiative Morsleben, die das genauso sieht.  

Wir wissen aber, dass Sie, Herr König, ja den Vor-
schlag gemacht haben, diesen Antrag auf Stillle-
gung zurückzuziehen. Wir wüssten, dass dann – 
aus dem Atomgesetz folgend – das BfE zuständig 
würde und damit der Bund. Das halte ich nicht für 
sinnvoll. Ich möchte Sie gerne fragen: Welche 
Gründe sprechen aus Ihrer Sicht dafür? Ich möchte 
das BMUB fragen, ob das nicht einen deutlichen 
Zeitverzug zur Folge hätte? Es ist auch von Kosten 
die Rede, die da möglicherweise anfallen. Ich per-
sönlich halte das aus den genannten Gründen nicht 
für sinnvoll, würde aber beide gerne fragen wollen, 
welche Gründe aus ihrer Sicht dafür sprächen, wel-
che dagegen sprächen und ob wir nicht mit einem 
zeitlichen Verzug zu rechnen hätten. 

Wolfram König (BfE): Ich spreche jetzt nicht als 
BfE-Präsident, sondern als früherer Betreiber. Seit 
2013 ist von der ESK nicht eine Inkonsistenz fest-
gestellt worden, sondern es ist festgestellt worden, 
dass sich der Stand von Wissenschaft und Technik 
weiterentwickelt hat und die Nachweisverfahren, 
die 2005 im gemeinsamen Verständnis für die 
Langzeitsicherheitsbetrachtung ausreichend wa-
ren, aus Sicht der ESK nicht mehr ausreichend wa-
ren. Das hat sich das BMUB zu eigen gemacht. Wir 

haben schon damals, im Jahre 2013, darauf hinge-
wiesen, dass die Nachforderungen, die damit ver-
bunden sind, und – ein zweites Problem – die Ab-
dichtungsbauwerke, die in den Versuchen nicht 
die ausreichenden Ergebnisse gebracht haben, dass 
beides dazu geführt hat, dass jedenfalls über meh-
rere Jahre – völlig unabhängig von der Debatte, die 
damals noch gar nicht in die Richtung ging – ein 
Neuantrag, jedenfalls aus Sicht des damaligen Be-
treibers, sinnvoll war und ist. Die Zuständigkeits-
verlagerung war nicht Anlass für diese Empfeh-
lung, die ich damals gegeben habe. Sondern es war 
die Tatsache, dass der Verfahrensstand und die 
veralteten Unterlagen, die dort zugrunde gelegt 
sind, hinsichtlich einer Erneuerung so viel Auf-
wand bedeuten würden, dass das Verfahren eher 
komplizierter würde bzw. in eine komplizierte 
Ecke kommt, die die Wahrscheinlichkeit einer Ge-
nehmigungsfähigkeit eher reduziert, als wenn man 
das ganze Verfahren neu aufsetzt und an den neuen 
Möglichkeiten, die sie geschaffen hat, auch spie-
gelt. Dort sind nämlich Teilerrichtungsgenehmi-
gungen vorgesehen, um dieser Frage ‚Fortgang von 
Wissenschaft und Technik‘ auch Rechnung zu tra-
gen.  

Also es sind zwei verschiedene Komplexe; das eine 
sind die fachlich inhaltlichen, die damals dazu be-
wogen haben, dem Betreiber zu sagen, wir empfeh-
len, den Antrag ganz zurückzuziehen, einen neuen 
zu stellen, um den Stand von W & T abzubilden 
und größere Handlungsfähigkeit zu bekommen; 
und die Frage hinsichtlich, ob es schneller oder 
langsamer geht… das sind jedenfalls keine Krite-
rien gewesen, die im Vordergrund dieser Empfeh-
lung standen, sondern die fachliche Herausforde-
rung, die wir hatten, die Abfälle nach dem Atom-
gesetz sicher untertage zu belassen. 

PStS Rita Schwarzelühr-Sutter (BMUB): Ich 
schließe jetzt gerade einmal bei dem Punkt an und 
sage nachher noch etwas zum Fragerecht bezüglich 
Landesbehörden. Wir prüfen das. Die Frage ist ja 
immer: Wie effizient gestaltet sich das? Wir haben 
das jetzt mit der Organisation als solches auf den 
Weg gebracht und prüfen, welche Effizienzvorteile 
es gibt und wie sich das auch auf die Zeit auswirkt, 
aber wir haben da noch kein Ergebnis.  

Zum Fragerecht vielleicht gleich, das ist ja geregelt 
im Gesetz… 
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Vorsitzende: Ich habe es hier gerade… Wir haben 
das Nationale Begleitgremium, das ist § 6. Dort 
heißt es in Absatz 2: „Die Mitglieder erhalten Ein-
blick in alle Akten und Unterlagen des Standort-
auswahlverfahrens, des Bundesamtes für kerntech-
nische Entsorgungssicherheit, des Vorhabenträ-
gers, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe sowie der geologischen Dienste.“ und 
dann „Die Beratungsergebnisse werden …“. Da 
müssen wir wahrscheinlich irgendwie… 

PStS Rita Schwarzelühr-Sutter (BMUB): Die geo-
logischen Dienste sind die Landesämter. 

Vorsitzende: Exakt. Das heißt also de facto, Sie be-
kommen die Daten der nachgeordneten Behörden, 
der Landesregierungen, die dafür zuständig sind. 
Insofern bekommen Sie diese Daten. So, haben wir 
die Frage beantwortet?  

Dann kommen wir zur nächsten Frage, Frau Lotze 
bitte. 

Abg. Hiltrud Lotze (SPD): Meine Frage richtet sich 
an Prof. Töpfer. Sie hatten eingangs gesagt, dass Sie 
zu einer Informationssitzung zur Asse gehen. Das 
finde ich sehr gut. Ich erinnere mich daran, als wir 
das letzte Mal hier zusammen waren und über die 
Arbeit des Nationalen Begleitgremiums gespro-
chen hatten, dass Sie mit einer großen Sensibilität 
selbst ausgeführt haben, dass ja in Bezug auf Gorle-
ben und das, was in der Geschichte dort war, vieles 
noch nicht aufgearbeitet ist. Deswegen würde ich 
gern wissen, ob Sie schon Überlegungen angestellt 
haben, inwiefern Sie das noch aufgreifen? Und 
wenn Sie zur Asse gehen, ob Sie auch überlegen, 
ins Wendland nach Gorleben zu kommen? Gibt es 
dazu schon praktische Vorgedanken? 

Prof. Dr. Klaus Töpfer (NBG): Zum ersten: Natür-
lich sprechen wir darüber sehr intensiv auf einem 
sehr breiteren Ansatz. Wir sehen immer wieder, 
dass vieles geschaffen worden ist, aber die 
Atmosphäre des Gegeneinanders nicht aufgelöst 
ist, dass wir noch sehr viele Altlasten in den Köp-
fen von Menschen haben. Das ist ganz schwierig, 
wenn man diese Situation hat. Wir haben das bei 
der Diskussion über den Ausstieg aus der Kern-
energie genauso erlebt. Es war nur möglich, das ge-
meinsam zu machen, weil wir nicht hingegangen 

sind und gesagt haben, jetzt schlagen wir noch ein-
mal die Schlachten von gestern. Wir versuchen, 
dieses nicht mit Gewinnern und Verlierern zu ver-
binden. Das ist eine ganz, ganz zentrale Herausfor-
derung, glaube ich, auch für mich, dass wir wieder 
auf einer breiteren – nicht nur weißen – Landkarte 
für das Lager, sondern auf einer ‚mental‘ weißen 
Karte weiterarbeiten können. Da spielt natürlich 
Gorleben eine zentrale Rolle, das ist überhaupt 
keine Frage.  

Wenn Sie so wollen: Wir fahren zunächst zur Asse, 
weil ich glaube, dass das sehr sinnvoll ist, das zu-
nächst zu machen, um auch denen, die sich nicht 
bereits über viele Jahre mit den Fragen beschäftigt 
haben, die Möglichkeit zu geben, immer stärker in 
die Materie hineinzukommen. Da sind sie alle sehr 
engagiert dabei. Das gilt für mich genauso, ich bin 
zwischenzeitlich auch ein paar Jahre älter gewor-
den... Von daher gesehen, ist das nicht zufällig, 
dass wir erst zur Asse gehen und uns dann überle-
gen: Wie machen wir das am besten? Was können 
wir denn da auch sagen, wie wollen wir das tun? 
Es gibt ja mehrere hier, die sehr unmittelbare Erfah-
rungen mit dem Wendland haben. Sie wissen, dass 
es da manchmal nur um die Wortwahl geht… um 
die Frage: Wie gehen wir mit solch berechtigten Ge-
fühlen um? Wie stellen wir vor allen Dingen auch 
sicher, dass wir hohen Respekt vor denen haben, 
die durch ihren Protest dort dieses neu ermöglicht 
haben, aber dass wir da nicht zu einer Schuldzu-
weisung für die Anderen kommen, die da auch ge-
arbeitet haben und noch arbeiten, die auch auf ei-
ner rechtlich abgesicherten Basis ihrer Meinung 
nach und der Meinung anderer nach eine gute Ar-
beit gemacht haben?  

Wenn wir das nicht aufarbeiten, dann wird es sehr 
schwer, hier und an jedem anderen Standort auch 
wieder etwas zu erreichen. Das bewegt uns, deswe-
gen sage ich das fast schon etwas zu überspitzt. 
Aber die Frage ist nicht nur, gehen wir dahin und 
sind freundlich, sondern die Frage ist: Was ist denn 
damit auch wirklich erreichbar – im hohen Respekt 
vor allen, die mit diesem Auftrag dort tätig gewesen 
sind, mit all denen, die auch die ein oder andere 
Pflicht erfüllt haben, die im Nachhinein sicherlich 
eher problematisch angesehen wird. 

Entschuldigen Sie, wenn ich etwas länger geant-
wortet habe. Aber es ist nicht einfach mit einem Ja 
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und Nein zu beantworten. Wir sind hier in einem 
Kontinuum von langer Geschichte und von Men-
schen, die das über lange, lange Jahre gemacht ha-
ben mit vielen Nachteilen, mit allen Schwierigkei-
ten. Ich erinnere daran, dass die Frau Ministerin in 
der Diskussion über das Gesetz ja genau darauf hin-
gewiesen hat, zumindest auch auf den Bereich der 
davon Betroffenen. Ich glaube, es war gut und rich-
tig. Wir müssen den Bogen noch ein Stückchen 
weiter spannen. 

Abg. Hubertus Zdebel (DIE LINKE.): Ich habe auch 
eine zweigeteilte Frage.  

Die erste Frage geht noch einmal an Herrn König, 
Stichwort: Öffentlichkeit und Transparenz. Das ha-
ben Sie ja auch in Ihrem schriftlich vorliegenden 
Papier angesprochen. Frage: Wie sieht es mit den 
Rücktransporten des Atommülls aus der Wieder-
aufbereitungsanlage in Frankreich und England in 
die Zwischenlager aus? Und dann die Frage der 
Transparenz und Öffentlichkeit von Materialien 
bzw. Dokumenten, was diesen Prozess angeht. 

Die zweite Frage geht an Herrn Töpfer. Wie sieht 
denn aus Ihrer Sicht jetzt die Zusammenarbeit des 
NBG mit BfE und BGE aus? Sie haben sich ja auch 
die Frage der Zwischenlagerung auf die Fahnen ge-
schrieben und wollen sich mit der Thematik stär-
ker befassen, was wir als Linke sehr begrüßen. Ha-
ben Sie konkretere Ideen und Vorschläge dazu, was 
Sie da machen wollen? Das würde mich einmal 
sehr interessieren. 

Wolfram König (BfE): Wir sind Träger der Öffent-
lichkeitsbeteiligung und damit sozusagen qua Ge-
setz verpflichtet, von Anfang an die Sensibilität 
beim Thema ungelöste Entsorgungsfrage im Be-
reich des Endlagers hochzuhalten, zu einem Zeit-
punkt, wo noch keine Standorte diskutiert werden. 
Das ist eine enorme Herausforderung.  

Ganz kurz: Ich habe Ihnen einen Flyer auf den 
Tisch legen lassen. Wir sind schon jetzt mit einer 
neuen Ausstellung unterwegs, wo wir versuchen, 
die Herausforderung, vor der wir stehen, und das 
System des Gesetzes mit entsprechenden grafi-
schen Möglichkeiten darzustellen. Das haben wir 
auf dem Kirchentag gemacht, das haben wir jetzt 
auch in Karlsruhe gemacht. Ich glaube, das muss 
weiter ausgebaut werden, um den Zeitraum, bis die 

Teilgebietsdiskussionen dann konkret werden, 
auch dazu zu nutzen, das Thema vorzubereiten, da-
mit wir in der Lage sind, zusammen mit den Akt-
euren auf einem Fundament aufzubauen, das dann 
nicht ‚Überraschung‘ heißt. Das ist eine Herausfor-
derung, die wird gerade entsprechend weiterentwi-
ckelt.  

Was die Frage angeht, andere Aufgabenfelder wie 
Genehmigungstätigkeiten für Castor-Transporte: Es 
liegt noch kein konkreter Antrag von den EVUs 
(Energieversorgungsunternehmen) für die Umset-
zung der Vereinbarung vor, die hinsichtlich der Ge-
nehmigung dieser Behälter ja zwischen der Bun-
desregierung und den Ländern geschlossen wor-
den ist. Das wird einer Änderungsgenehmigung be-
dürfen und dann einer Transportgenehmigung.  

Ich möchte aber auf einen Grundkonflikt hinwei-
sen, der uns jetzt gerade auch in Brunsbüttel wie-
der begegnet ist: Das ist sozusagen das Auseinan-
derfallen der sehr großen Bemühung, Transparenz/ 
Nachvollziehbarkeit im Standortauswahlgesetz 
herzustellen und der Verpflichtung, darauf zu ach-
ten, dass in diesen Verfahren nicht Informationen 
weitergegeben werden, die schlicht und einfach Si-
cherungsinteressen berühren und damit nicht ver-
öffentlicht werden können und dürfen, damit sie 
nicht in falsche Hände geraten. Hier ist die Behörde 
BfE gefordert, durch das Agieren glaubwürdig zu 
bleiben, indem man ihnen die Kompetenz zuweist, 
auch in der Öffentlichkeit nicht interessengebun-
den irgendwo wegzugucken, sondern nach Recht 
und Gesetz auch den Teil zu beurteilen, der für das 
Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung ganz zentral 
ist. Wir sind immer wieder in diesem Spagat gewe-
sen, auch im Brunsbütteler Verfahren, dass der Ein-
druck entstehen kann, dass durch diese Geheim-
haltungsnotwendigkeiten reininterpretiert wird: 
‚Hier sind Sicherheitsdefizite vorhanden‘. Das ist 
weder bei Brunsbüttel beim Zwischenlager so ge-
wesen, noch wird es in anderen Verfahren sein. 
Aber es ist sozusagen das Delta, das sich zwischen 
dem Anspruch auftut, sehr transparent nachvoll-
ziehbar zu verfahren, was im Standortauswahlge-
setz kein Problem ist, aber in dem Bereich, wo es 
um Hochrisikostoffe geht und natürlich auch um 
die Rückführung der Glaskokillen, wird es sozusa-
gen eine Endlichkeit geben, wo wir aus übergeord-
neten Gründen, aus Gemeinwohlinteressen, eben 
solche Informationen nicht weitergeben können. 
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Da ist die Behörde selbst gefordert, zu prüfen, dass 
alles nach Recht und Gesetz erfolgt ist. Die gericht-
lichen Möglichkeiten, das zu überprüfen, bestehen 
ja weiterhin; aber sie sind eben in einem Bereich, 
der nicht immer das Informationsbedürfnis aller 
befriedigt. 

Prof. Dr. Klaus Töpfer (NBG): Freundlicherweise 
hat Herr König einen Teil der Frage auch schon für 
mich beantwortet. Das ist sicherlich nicht unsere 
Intention, dieses unter dem Gesichtspunkt zu prob-
lematisieren: Ist das sicher oder ist das nicht si-
cher? Aber was wir dringend brauchen, ist ein Er-
arbeiten der Atmosphäre: Wie gehen die Men-
schen, die da sind, mit dieser Frage um? Denn das 
ist das, was wir am Ende des Tages ja aufarbeiten 
sollen oder wo wir dazu beitragen können, das 
auch weiterzuentwickeln. Das ist eine zentrale Fra-
gestellung.  

Ich wiederhole nur noch einmal, was wir bei der 
Schlussdiskussion vor der Gesetzesentscheidung 
hier eingebracht haben: Wir machen uns natürlich 
schon Gedanken darüber, dass die Genehmigungen 
für die Zwischenlager zu einer Zeit auslaufen wer-
den, wo wir das Endlager noch nicht haben. Aber 
das werden wir vor Ort weniger diskutieren, als 
dass wir das als Rückfrage hier wiederum haben 
werden: Was passiert denn dann, wenn die nicht 
mehr die Genehmigung haben. Gilt dann das auch, 
was wir bei den Exportfragen festgestellt haben, 
auch für diese, dass sie ja keine Genehmigung mehr 
haben – also eigentlich in der strittigen Interpreta-
tion des Exportparagraphen – und wieder expor-
tierbar werden könnten? Das macht mich besorgt, 
das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das wird 
dort nicht besonders diskutiert werden. Aber wir 
müssen uns, glaube ich, ein bisschen darauf vorbe-
reiten, wie denn dort die Positionen sind, wie das 
weitergeht. Wir werden sicherlich auch die eine o-
der andere technische Frage stellen. Wie wird das 
bei einem systematischen Rückbau von Kernkraft-
werken mit den Zwischenlagern werden können? 
Also da will ich nicht in Einzelheiten gehen.  

Letzter Satz dazu: Wir werden dafür Vorbereitun-
gen treffen, dass wir ein Gutachten vergeben, das 
uns hier mal sagt: Wie sieht das aus? Wo sind die 
Fragestellungen dazu? Da wären wir eben auch im-
mer wieder dankbar – wollte ich noch hinzufügen 

–, dass wir solche Gutachten nicht einmalig verge-
ben, sondern zweimal vergeben; dass wir ganz 
gerne hätten, dass durch die Vielfalt wissenschaft-
licher Aussagen dazu uns nicht von vornherein 
vorgeworfen wird, Ihr habt nur eine genommen… 
Sondern, wir möchten uns durchaus gegensätzli-
che Fragestellungen vorher erarbeiten lassen, so-
dass wir da nicht wie Blinde hingehen, sondern 
mit einigermaßen vernünftiger Vorkenntnis hinge-
hen. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ich möchte zu diesem letzten Thema noch 
ergänzen, dass wir unter den Berichterstattern – 
wir werden uns ja nicht unwahrscheinlicherweise 
auch alle zur neuen Legislatur wiedertreffen – 
schon vereinbart haben, dass wir als Gesetzgeber 
das Thema Zwischenlager relativ schnell anpacken 
müssen. 

Dann würde ich gerne noch zu Herrn Töpfers Frage 
nach dem Fragerecht ergänzen: Wir haben nicht 
nur festgelegt: Einsicht in die Unterlagen der geo-
logischen Dienste, sondern auch, dass das NBG die 
zuständigen Institutionen jederzeit befragen kann. 
Zuständige Institutionen sind ja alle, die irgendwie 
etwas damit zu tun haben, also nicht nur Unterla-
gen, sondern auch jederzeit Frage und Antwort.  

Jetzt meine Frage, die ich vorhin verdaddelt habe, 
an Herrn König: Ich will mich auch noch entschul-
digen, dass ich vorhin so wenig Zeit für eine Ant-
wort gelassen habe. Obwohl das seinerzeit mein ei-
gener Vorschlag war, so zu verfahren, habe ich ihn 
jetzt völlig verdrängt. 
 

Herr König, Sie haben in Ihrer schriftlichen Aus-
führung auch die Problematik benannt, dass wir ja 
völlig richtigerweise festgelegt haben, dass das BfE 
im Rahmen der Zulassungsverfahren der zuständi-
gen Landesbehörden sein Einvernehmen erklären 
muss, also die Sicherung der Standortgebiete. Sie 
haben dann auch gesagt, um das jetzt überhaupt 
schon in Angriff nehmen zu können, haben Sie da-
für Personen eingestellt, die eigentlich für andere 
Aufgaben benötigt werden. Mir scheint da eine of-
fene Frage drin zu sein bzw. auch schon fast eine 
Antwort, dass Sie mit Ihrem jetzigen Personal das 
eigentlich kaum leisten können. Hier noch einmal 
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die Frage, ob ich das jetzt richtig zwischen den Zei-
len lese, dass das tatsächlich doch mehr Personal 
bedarf. Je nachdem, wie die Antwort ausfällt, hätte 
ich auch gerne vom Bundesumweltministerium 
dann daraufhin noch einmal eine Antwort, wie Sie 
denn dann mit der Problematik umgehen wollen. 

Wolfram König (BfE): Eins möchte ich noch rich-
tigstellen: Bei der Frage der Beteiligung des BfE 
geht es nicht um Regionen, sondern es geht um an-
lagenbezogene Anträge. Also es sind keine Frage-
stellungen, wo wir Aussagen von den Bergämtern 
erwarten oder einfordern können, die Regionen be-
treffen, sondern immer nur ganz konkrete Stand-
orte nach den Kriterien. Das geht manchmal ein 
bisschen durcheinander.  

Hinsichtlich der Frage: Ja, es ist so, dass wir für 
diese Aufgabe in dem Gesetzgebungsverfahren 
keine Stellen zugewiesen bekommen haben, weil 
es in der Ziellinie noch als zusätzliche Aufgabe mit 
hineingekommen ist. Sie haben das intensiv disku-
tiert. Aber es ist für das Haushaltsjahr 2018 ein ge-
schätzter Bedarf von 15 Stellen angemeldet wor-
den. Uns fällt es sehr schwer, das konkret zu be-
nennen, weil wir natürlich noch keine Anträge vor-
liegen haben. Es gab eine Vorabfrage; dort war die 
Rede von einem Antragsvolumen von bis zu 
5 000 Anträgen, die pro Jahr auf uns zukommen 
könnten. Wir müssen jetzt gucken, was wirklich 
kommt. Das ist erst dann möglich, wenn es scharf-
geschaltet wird. Wir sind aber natürlich mit dem 
Ministerium laufend in der Diskussion, wie wir das 
ein Stück weit abfangen können. Wir haben – und 
das habe ich sofort gemacht – Personal, das in der 
Tat eigentlich für andere Aufgaben zugeordnet ist, 
für eine Projektgruppe herausgezogen, die sich in-
tensiv mit der Vorbereitung und der Handlungsfä-
higkeit zum Stichtag beschäftigen soll und diese 
Handlungsfähigkeit auch herstellen soll. Aber das 
ist nur eine Interimslösung. Das ist keine Lösung, 
die für das Verfahren wirklich tauglich ist. 

PStS Rita Schwarzelühr-Sutter (BMUB): Wir wer-
den das dann im Haushalt entsprechend abbilden 
müssen, auch dann nach der Bundestagswahl. Ich 
glaube, unser aller Interesse ist, dass das BfE ar-
beitsfähig ist. Mit Unterstützung des Parlaments 
muss es uns auch gelingen. Aber ich glaube, lang-
fristig muss man schon noch einmal auf die Situa-
tion eingehen, die zu Beginn beschrieben wurde, 

dass es Bedarf an kompetenten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gibt und den relativ begrenzten 
Markt. Wie stellt man das im Prinzip auf Dauer si-
cher, weil es ja ein sehr langer Prozess ist? Ich 
glaube, da muss man sich noch einmal über die 
Mittel- und Langfriststrategie zusammensetzen. 

Vorsitzende: Herr Prof. Töpfer, wir haben die letz-
ten fünf Minuten, das ist gerade noch einmal ein 
Slot. Sie haben noch mal die Möglichkeit, Fragen 
zu stellen. Sie hatten vorhin einige Fragen gestellt 
auf die Antwort von Hubertus Zdebel. Insofern, 
wenn Sie die Idee haben, irgendeine der hier anwe-
senden nachgeordneten Behörden oder das Minis-
terium das noch einmal beantworten zu lassen, ist 
jetzt noch die Möglichkeit da. Oder dass Sie uns 
noch ein Endstatement mitgeben, auch diese Mög-
lichkeit haben Sie natürlich. 

Prof. Dr. Klaus Töpfer (NBG): Endstatements sind 
immer eine Versuchung, das auch zu machen – das 
ist wahr. Ich gehe beim Ministerium davon aus, 
dass die Gespräche, die ich dort führen konnte, je-
denfalls dazu führen, dass wir das auch in entspre-
chender Weise jetzt so entscheiden. Das habe ich 
angedeutet mit der Frage Benehmen, Einverneh-
men, mit der Frage der Ausschreibungsfähigkeiten, 
die wir damit gewinnen – das werden wir in Kürze 
ja noch einmal mit der Leitung des Umweltbundes-
amtes zu erörtern haben. Ich will von vornherein 
sagen: Das ist nun wirklich zentral wichtig für uns. 
Da gehen wir von aus, das sollte wohl so sein. 
Sollte das nicht sein, dann wäre ich für einen Hin-
weis dankbar. Sieht man es so: Ja oder nein? 

Das Endstatement – da kann ich nur das sagen, was 
ich am Anfang gesagt habe: Es ist eigentlich bemer-
kenswert, dass wir in diesem Hause bei allen poli-
tischen Differenzen in dieser wirklich zentralen 
Frage so weit gekommen sind. Das ist schon bemer-
kenswert. Und das müssen wir, glaube ich, auch 
nach draußen sagen, auch das Nationale Begleitgre-
mium. Denn ein Stück weit stehen wir immer wie-
der unter der Verdächtigung: Wir sind auch nur 
wieder ein Feigenblatt, wir sollen auch nur etwas 
vermitteln und wir sollen nur für Akzeptanz sor-
gen. Wir wollen nicht Akzeptanz haben, sondern 
wir wollen Mitwirkung haben. Ich zitiere immer 
gerne den Präsidenten der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft, der einmal gesagt hat: „Wenn Sie 
Akzeptanz haben wollen, wollen Sie Menschen 
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von etwas überzeugen, was sie nicht wollen.“ Wir 
wollen das nicht! Sondern wir wollen alles daran 
setzen, dass jemand am Ende eines solchen Prozes-
ses sagen kann: Ich bin so weit, dass ich auf den 
Rest vertrauen kann, dass das auch so ist, wie es 
gesagt wird. Deswegen steht für uns ganz zentral in 
all dem im Mittelpunkt: Wie können wir mit dazu 
beitragen, dass Vertrauen an entscheidende Perso-
nen herangetragen werden kann? Wenn das nicht 
passiert, wenn da Misstrauen herrscht, dann wird 
es extrem schwierig. Es ist – lassen Sie mich das 
auch sagen – eben nicht nur eine technische Frage. 

Ich bin Herrn Dr. Miersch für die Frage von damals 
noch heute dankbar, bei Sachverständigen hier ein-
mal zu sagen: ‚Pass mal auf, dabei gibt es auch noch 
eine politische Verantwortung ‘. Das, glaube ich, ist 
ganz, ganz bedeutsam, das wollte ich nur sagen, 
dass unser Selbstverständnis das so trägt. Wir wol-
len nicht die Obergutachter über andere Gutachter 
sein. Wir wollen uns aber sachkundig machen, da-
mit wir wirklich vernünftige Fragen stellen kön-
nen. Ich gehe davon aus, dass Sie uns darin auch 
in der neuen Legislaturperiode weiterhin unter-
stützen. Wir freuen uns darauf und werden uns be-
mühen – ohne die 18 Stellen von Herrn König 
[15 Stellen lt. Wolfram König] – doch noch ganz 
gut über die Runden zu kommen. Das ist auch eine 
wichtige Fragestellung. Manchmal – lassen Sie 
mich das am Ende sagen – geht unsereins ja hier 
raus und sagt: Auf was hast du dich denn da einge-
lassen? Wenn man das alles so sieht, dann muss ich 

sagen, also an Optimismus fehlt es denen, die dazu 
‚ja‘ gesagt haben, nicht. Das soll auch so erhalten 
bleiben. Vielen Dank! 

Vorsitzende: Herzlichen Dank! Ich glaube, uns al-
len ist klar, dass das ein Prozess ist, den wir alle 
noch nie gemacht haben. Diejenigen, die sich viel-
leicht diese Aufzeichnung irgendwann einmal an-
schauen, die werden feststellen, es ging hier eigent-
lich um die Suche für das Endlager für hoch radio-
aktive Stoffe. Und wir merken, dass wir sehr viel 
über Transparenz, über Vertrauen reden, um so et-
was überhaupt realisieren zu können, weil wir in 
Zeiträumen von Hunderten, Tausenden, Millio-
nen Jahren denken. Das ist für einen Menschen ein-
fach ganz, ganz schwierig vorstellbar. Insofern ist 
es absolut notwendig, dass wir hier fraktionsüber-
greifend zusammenarbeiten, denn über diesen 
Zeitraum hinweg wird es nicht immer dieselbe 
Konstellation geben, auch in einer Regierung. Inso-
fern bedanke ich mich bei denjenigen, die jetzt 
diese Arbeit machen müssen, bei den nachgeord-
neten Behörden, aber auch bei dem Nationalen Be-
gleitgremium, das wir das erste Mal eingesetzt ha-
ben, wo Sie jetzt mit Ihrer Co-Vorsitzenden noch 
eine Menge Arbeit zu erledigen haben. Ich wün-
sche allen nachfolgenden Umweltausschüssen, die 
sich damit beschäftigen müssen, gutes Gelingen, 
weil das in unser aller Sinne ist, im Sinne der Be-
völkerung. Vielen Dank dafür! 

 

 

 
Schluss der Sitzung: 13:00 Uhr 
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Postadresse: Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit, 11055 Berlin 

Zustell- und Lieferadresse: Stresemannstraße 128-130, 10117 Berlin; Besucheradresse: Krausenstraße 17-18, 10117 Berlin 

Stellungnahme zum öffentlichen Fachgespräch des Aus-
schusses für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit des Deutschen Bundestages zur Umsetzung des Geset-
zes zur Fortentwicklung des Gesetzes zur Suche und Aus-
wahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme entwi-
ckelnde radioaktive Abfälle und anderer Gesetze am 
28.06.2017 in Berlin 
 

 

Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) ist 

Verfahrensführerin im Standortauswahlverfahren und überwacht den 

Vollzug des Verfahrens (§ 4 Abs. 1, § 7 StandAG). Dem BfE obliegt 

die fachliche Prüfung der Vorschläge der Bundesgesellschaft für End-

lagerung mbH (BGE), ihm wurde zudem durch den novellierten § 4 

Abs. 2 StandAG explizit die Trägerschaft der Öffentlichkeitsbeteiligung 

im Standortauswahlverfahren zugewiesen. Darüber hinaus ist das BfE 

die Genehmigungsbehörde für Zwischenlager und Transporte von 

Kernbrennstoffen und stellt Fachexpertise für den Bereich der kern-

technischen Sicherheit der Bundesaufsicht zur Verfügung.  

 

Die Aufbausituation des BfE stellt sich wie folgt dar: 

1. Das BfE ist am 01.01.2014 unter dem damaligen Namen „Bun-

desamt für kerntechnische Entsorgung“ formal gegründet wor-

den. Damals ist mit dem Aufbau eines Kernbereichs der inne-

ren Verwaltung begonnen worden. 
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2. Die Bundesregierung hatte nach der Gründung des BfE zuge-

sagt, die Errichtung und personelle Ausstattung der Behörde 

jenseits eines kleinen Personalstamms im Verwaltungsbereich 

bis zum Ende der Arbeit der Endlagerkommission zurückzustel-

len.  

 

3. Um einen zeitnahen Beginn des Standortauswahlverfahrens zu 

ermöglichen, wurde die Organisationsreform im Bereich Endla-

gerung vorgezogen. Mitte des Jahres 2016 wurde die Endlager-

organisation neu geordnet. Mit Inkrafttreten des novellierten 

Standortauswahlgesetzes im Mai 2017 sind auch die inhaltli-

chen Grundlagen für die Arbeit des BfE vollständig geschaffen 

worden. 

 

4. Die personelle Überführung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des BfS zum BfE im Bereich der Fachaufgaben ist am 

30.01.2017 erfolgt, während die notwendigen Personalressour-

cen in den Querschnittsbereichen im BfS verblieben sind. Eine 

möglichst zeitnahe Auflösung dieser Situation durch Vollendung 

der personellen Übergänge ist anzustreben.  

 

5. Im Bereich der Zwischenlagerung werden durch das BfE derzeit 

zahlreiche Genehmigungsverfahren geführt. Hierbei bewegt 

sich die Diskussion im Spannungsfeld zwischen Transparenz-

bedürfnissen der Anwohner und Öffentlichkeit einerseits und 

dem Erfordernis, bestimmte Informationen zum Schutz vor 

Missbrauch oder Angriffsvorbereitung nicht öffentlich zu ma-

chen andererseits. Die im Standortauswahlverfahren verankerte 

Offenlegung aller relevanten Unterlagen kann im Bereich der 

Anlagen zur Zwischenlagerung von Kernbrennstoff zum Schutz 

der Bevölkerung nicht erfolgen.  
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6. Das BfE hat mit wesentlichen Schritten zur umfassenden und 

systematischen Information der Öffentlichkeit über das Stand-

ortauswahlverfahren begonnen (§ 4 Abs. 2 StandAG): Es wurde 

eine mobile Ausstellung zum Standortauswahlverfahren konzi-

piert und umgesetzt. Diese war bereits mehrfach an wechseln-

den Orten in Deutschland im Einsatz, wie beispielsweise im 

Rahmen des Deutschen Evangelischen Kirchentages sowie 

zum Tag der offenen Tür des KIT in Karlsruhe. Darüber hinaus 

hat das BfE ein Informationsangebot über Endlagerung und die 

Standortauswahl auf seiner Homepage multimedial aufbereitet 

und bereitgestellt. Die gemäß § 6 des StandAG vorgesehene 

Informationsplattform wurde eingerichtet und ist auch von betei-

ligten Dritten zu nutzen. Der weitere Aufbau mit vertiefenden 

Erläuterungen wird sukzessive fortgesetzt. Die aus der offenen 

Aufbauphase angemeldeten Haushaltsmittel für die Bereiche 

Öffentlichkeitsarbeit und -beteiligung müssen angepasst wer-

den, um dem gesetzlichen Auftrag gerecht werden zu können. 

 

7. Eine Aufgabe von besonderer Bedeutung ist die Standortsiche-

rung: Das Standortauswahlgesetz sieht vor, dass Gebiete, die 

für die Endlagerung in Frage kommen könnten, vor nachteiligen 

Veränderungen geschützt werden. Hierzu muss das BfE im 

Rahmen der Zulassungsverfahren der zuständigen Landes-

bergbehörden sein Einvernehmen erklären. Damit die Landes-

behörden durch die Vorlage von prüffähigen Unterlagen zur Be-

schleunigung der Verfahren beitragen können, steht das BfE im 

Informationsaustausch und hat eine Auslegungshilfe für die 

Landesbehörden erarbeitet. 
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Die Aufgabenwahrnehmung der Standortsicherung ist in der 

Endphase der Beratungen zum Standortauswahlgesetz defi-

niert worden, ohne dass diese neue Aufgabe eine Entspre-

chung im Stellenbedarf des BfE gefunden hat. Um die gesetzli-

chen Fristen einhalten zu können, ist als Sofortmaßnahme Per-

sonal für diese Aufgabe konzentriert worden, das für andere 

Fachaufgaben unter anderem in der Standortauswahl benötigt 

wird. 

 

8. Bei den laufenden Stellenbesetzungsverfahren sind die Auswir-

kungen des Nachwuchskräftemangels im Bereich der nuklearen 

Entsorgung und des Strahlenschutzes spürbar. Zudem sind 

mehrere staatliche Akteure etwa zeitgleich an der Einstellung 

von qualifiziertem Personal für die Standortauswahl interessiert.  

  

 

Der Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland hat dazu geführt, 

dass die offenen Fragen zur sicheren Entsorgung der atomaren Ab-

fälle im weiten Teilen der Gesellschaft zunehmend weniger im Be-

wusstsein verankert sind. Neben dem Kompetenzerhalt ist daher die 

Aufrechterhaltung des Interesses essentiell, um möglichst zeitnah eine 

dauerhafte Lösung für die nukleare Entsorgung zu finden. Wir befin-

den uns am Beginn eines Weges, auf dem zunächst für einen be-

grenzten Zeitraum sichere Zwischenlager erforderlich sind und an des-

sen Ende ein Endlager mit bestmöglicher Sicherheit in Deutschland 

errichtet sein soll. Dieses Ziel wird nur zu erreichen sein, wenn die ge-

sellschaftliche Aufmerksamkeit erhalten bleibt – auch zu Zeitpunkten, 

in denen noch keine konkrete Betroffenheit durch die Auswahl potenti-

eller Standorte besteht.  

 

Wolfram König 
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